
Freundliche Helfer können oft einen „Bärendienst“ 
erweisen 

Für viele Menschen ist es nicht ungewöhnlich, Nachb arn oder Freunde um 
kleine Gefälligkeiten zu bitten, bevor sie auf Urla ub fahren – Blumen gießen, 
die Haustiere versorgen oder den Briefkasten leeren  zum Beispiel. Was viele 
nicht wissen: Verursacht der Helfer einen Schaden, kann der Auftraggeber auf 
den Kosten sitzen bleiben. 

Es ist natürlich sehr praktisch, wenn man jemanden hat, der diese 
Gefälligkeitsdienste übernimmt. Doch wer haftet, wenn beim Blumengießen die Düse 
des Gartenschlauchs nicht richtig zugedreht wurde und ein Wasserschaden 
entsteht? Oder was ist, wenn der Helfer beim Füttern der Katze eine teure Vase 
umstößt und diese zerbricht? 

In solchen Fällen kann ein Gefälligkeitsdienst sehr teuer werden – jedoch nicht für 
den Verursacher, sondern für den „Auftraggeber“. Denn was viele Menschen nicht 
wissen: Auch wenn der Helfer eine private Haftpflichtversicherung abgeschlossen 
hat, sind derartige Schäden möglicherweise nicht versichert. 
 
……….. (Name), Fachvervandsobmann der ………….Versicherungsmakler: „Es gibt 
Versicherer, die in der privaten Haftpflichtversicherung Schäden aus 
Gefälligkeitsleistungen ausschließen. So kann die Versicherung des Helfers nicht 
belangt werden und der Freund oder Nachbar, bei dem der Schaden entstanden ist, 
muss selbst dafür aufkommen.“ 
 
Unentgeltlich ausgeführte Tätigkeiten werden als Gefälligkeitsverhältnis gewertet, 
das eine „stillschweigende Haftungsbeschränkung" einschließt. Das heißt, dass der 
Auftraggeber keine Ansprüche dem Helfer gegenüber stellt. Der Hilfeleistende haftet 
nur, wenn er grob fahrlässig oder vorsätzlich einen Schaden verursacht hat.  

Wer verhindern möchte, dass wegen Rechtsstreitigkeiten eine Freundschaft oder 
eine gute Nachbarschaft in die Brüche geht, der lässt sich am besten von einem 
unabhängigen Versicherungsmakler beraten. Dieser prüft, ob Gefälligkeitsleistungen 
in der aktuellen Polizze versichert sind. Ist das nicht der Fall, kann der 
Versicherungsmakler ein Produkt anbieten, das auch dieses Risiko ausreichend 
abdeckt.  

„Ein Versicherungsmakler hat den besten Überblick über alle Angebote am Markt 
und kennt auch das Kleingedruckte in den Verträgen. Wenn für eine gute 
Absicherung gegen verursachte Schäden bei Gefälligkeiten gesorgt ist, werden diese 
von der Versicherung übernommen und der Auftraggeber wird es dem Helfer doppelt 
danken“, so ……………..(Name). 
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